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Mitglieder-Info Nr.  42/2010 
 
Anspruch eines sehbehinderten Menschen auf Versorgung mit einem 
Barcode-Lesegerät (sogenannter Einkaufsfuchs) zur hauswirtschaftlichen 
Versorgung 
 
Urteil des Landessozialgerichtes Niedersachsen-Bremen vom 11.11.2009, 
L 4 KR 17/08 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit der o. a. Entscheidung hat der 4. Senat des Landessozialgerichtes 
Niedersachsen-Bremen entschieden, dass eine sehbehinderte Frau gegenüber 
ihrer gesetzlichen Krankenversicherung einen Anspruch auf Versorgung mit einem 
sogenannten Einkaufsfuchs hat. Die hauswirtschaftliche Versorgung des eigenen 
Haushalts einschließlich des Einkaufens gehöre zu den menschlichen 
Grundbedürfnissen. Der Einkaufsfuchs sei daher ein Hilfsmittel im Sinne des § 33 
SGB V. 

Die Entscheidung dürfte unter Berücksichtigung der Abgrenzungsprobleme 
zwischen einem Anspruch auf Hilfsmittelversorgung nach § 33 SGB V und der 
Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nach § 54 SGB XII i. V. m. § 55 
SGB IX von Bedeutung sein. Zur weiteren Begründung der Entscheidung darf ich 
auf das beigefügte Urteil verweisen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 
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